
Handlungsfeld:

Lfd. Nr. Handlungsfeld/Thema

Seite im 
gpa-
Bericht Feststellung der gpaNRW Bemerkung zur Feststellung Empfehlung der gpaNRW

Empfehlung umgesetzt/erledigt
Empfehlung wid 

geprüft/Beschlussvorlage 
der Verwaltung

Empfehlung wird nicht 
umgesetzt, weil…

F1/E1.1 Bauaufsicht

7-11

Die Bauaufsicht der Stadt Siegen überschreitet bei den 
Baugenehmigungsverfahren häufig die gesetzlich vorgegebenen Fristen. Für 
Ermessensentscheidungen hat sie noch keine eindeutigen und 
nachvollziehbaren Kriterien erlassen. Sie bildet noch keinen 
Kostendeckungsgrad ab und verzichtet teilweise auf Gebühreneinnahmen. 
Die Rechtssicherheit könnte durch weitere Dokumentationen verbessert 
werden.

Die Stadt Siegen sollte für die Nachbesserung von 
Antragsunterlagen angemessene Fristen setzen, die die 
Genehmigungsverfahren nicht unnötig verlängern. Die gesetzlichen 
Vorgaben der Rücknahmefiktion sind zu beachten.

Erledigt

F1/E1.2 Bauaufsicht

9

Die Stadt Siegen sollte zur Verbesserung der Rechtssicherheit die 
Inanspruchnahme der Verlängerungsmöglichkeit nach § 64 Abs. 2 
BauO NRW 2018 schriftlich dokumentieren.

Wird zukünftig umgesetzt

F1/E1.3 Bauaufsicht

10

Die Stadt Siegen sollte die erforderlichen Beteiligungsverfahren 
gleichzeitig durchführen. Sie sollte zu diesem Zweck digitale 
Unterlagen nutzen. In Papier eingehende Anträge sollten zu einem 
möglichst frühen Zeitpunkt eingescannt werden.

Wird umgesetzt, Abstimmungen mit der 
Repro-Stelle sind im Prozess

F1/E1.4 Bauaufsicht

10

Die Stadt Siegen sollte für ihre Bauaufsicht einen 
Kostendeckungsgrad ermitteln, der als Indikator für 
Rahmengebühren nutzbar ist. Ziel sollten weitgehend 
kostendeckende Gebühren sein.

Prüfung der Gebühr (auch in 
Abstimmung mit den 
kreisweiten 
Bauaufsichtsbehörden) wird 
durchgeführt

F1/E1.5 Bauaufsicht

11

Die Stadt Siegen sollte für eine einheitliche und rechtssichere 
Ausübung von Ermessensentscheidungen klare und 
nachvollziehbare Entscheidungsgrundlagen, beispielsweise in Form 
eines Kriterienkataloges, erstellen.

Erfolgt in Abstimmung mit 
der neuen Abteilungsleitung

F2/E2.1 Bauaufsicht

11-12

Die Stadt Siegen hat bisher noch keine Checklisten erstellt, um eine 
rechtssichere und einheitliche Bearbeitung der Genehmigungsverfahren zu 
fördern. Es fehlen zum Teil klare Vorgaben für Verantwortungs- und 
Entscheidungsbefugnisse. Die Abwicklung des Genehmigungsverfahrens 
mittels der Papierakte lässt keine medienbruchfreie Bearbeitung zu.

Die Stadt Siegen sollte für die Bearbeitung der 
Baugenehmigungsverfahren Checklisten bzw. Arbeitsanleitungen 
erstellen. Sie sollte diese idealerweise in die eingesetzte 
Fachsoftware integrieren.

Erfolgt in Abstimmung mit 
der neuen Abteilungsleitung 
und im Zuge der 
Digitalisierung des 
Baugenehmigungsprozesses

F2/E2.2 Bauaufsicht

12

Die Stadt Siegen sollte alle Voraussetzungen schaffen, um eine 
medienbruchfreie Bearbeitung der Verfahren zu ermöglichen. Die 
händische Erfassung von Daten in die Fachsoftware sollte zukünftig 
entbehrlich sein.

Ist im Prozess.

F2/E2.3 Bauaufsicht

12

Die Stadt Siegen sollte nachvollziehbare und eindeutige Regelung 
über Verantwortungsbereiche und Entscheidungsbefugnisse durch 
eine Dienstanweisung oder Organisationsverfügung festlegen.

Neustrukturierung der 
Abteilung in Arbeit. Sobald 
Führungspositionen besetzt 
sind, werden Abläufe 
festgelegt

F3/E3.1 Bauaufsicht

13-18

Der abgebildete Prozess des einfachen Baugenehmigungsverfahrens ist 
durch zahlreiche Schnittstellen gekennzeichnet. Mehrstufige und 
umfangreiche Beteiligungsverfahren und zahlreiche Zuständigkeitswechsel 
erschweren ein beschleunigtes Verfahren. Das Vier-Augen-Prinzip wendet 
die Bauaufsicht nur bei Ablehnungen konsequent an.

Die Stadt Siegen sollte die zahlreichen Schnittstellen reduzieren. 
Beteiligungen sollte sie gleichzeitig und digital vornehmen. Einzelne 
Arbeitsschritte sollten von der zuständigen Stelle vollständig 
abgeschlossen werden. Damit lassen sich die zahlreichen 
Zuständigkeitswechsel verringern. Das Vieraugenprinzip sollte die 
Bauaufsicht konsequent anwenden. Den erforderlichen Aufwand 
kann sie durch dokumentierte Teilergebnisse in Checklisten 
reduzieren.

Neustrukturierung der 
Abteilung in Arbeit. Sobald 
Führungspositionen besetzt 
sind, werden Abläufe 
festgelegt

Vorschlag der Verwaltung

Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2021/ Beratung im BA der Stadt Siegen am 19.04.2023



F3/E3.2 Bauaufsicht

18

Die Stadt Siegen sollte die Beteiligungen interner Stellen auf das 
erforderliche Mindestmaß reduzieren. Durch erweiterte 
Informationsgrundlagen für die Bauaufsicht können teilweise zeit- 
und arbeitsintensive Beteiligungsverfahren vermieden werden.

Beteiligungen kommen 
nochmals auf den Prüfstand. 
Im Zuge der Digitalisierung 
werden 
Beteiligungsverfahren 
effizienter. Die Bauaufsicht 
hat allerdings auch sehr gute 
Erfahrungen damit gemacht, 
umfangreich zu beteiligen, 
um die Antragsteller 
bestmöglich beraten zu 
können.

F4/E4.1 Bauaufsicht

18-19

Die Stadt Siegen nutzt noch nicht alle digitalen Möglichkeiten ihrer 
eingesetzten Fachsoftware. Sie beabsichtigt eine vollständige digitale 
Bearbeitung der Genehmigungsanträge mit Unterstützung des Bauportals 
NRW einzuführen. Einheitliche Dateneingaben könnten weitere 
automatisierte Auswertungen ermöglichen. Die aktuelle hybride 
Aktenführung erschwert ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren.

Die Stadt Siegen sollte ihre vorhandene Software dazu nutzen, die 
Bearbeitung der Genehmigungsverfahren vollständig digital 
durchzuführen und zu erfassen. Es sollte möglich sein, 
Genehmigungsanträge digital anzunehmen. Sie sollte die digitalen 
Möglichkeiten der vorhandenen Software ausschöpfen, um die 
Verfahrensabläufe zu vereinfachen und zu beschleunigen. Auf eine 
hybride Aktenführung sollte verzichtet werden.

Prozess läuft. (Hinweis: Die Digitalisierung 
führt nicht automatisch zu einer 
Beschleunigung des 
Baugenehmigungsverfahrens.)

F4/E4.2 Bauaufsicht

19

Die Stadt Siegen sollte Vorgaben für die einheitliche Erfassung von 
Daten erstellen. So sind automatisierte Auswertungen möglich und 
die Funktionen der Bearbeitungssoftware sind vollumfänglich 
nutzbar.

Ist weitestgehend erfolgt. Nach Besetzung 
der Abteilungsleitung erfolgt 
abschließende Abstimmung.

F5/E5.1 Bauaufsicht

20-23

Das Fallaufkommen wie auch die Anzahl der erteilten Bescheide ist in der 
Stadt Siegen je Vollzeit-Stelle höher als in den meisten anderen 
Vergleichskommunen. Dies deutet auf eine hohe Belastung der 
Bediensteten hin. Mit der Nutzung bestehender Optimierungspotenziale 
könnte die Bauaufsicht die Mitarbeiter entlasten. Dieses wird helfen, die 
eingehenden Anträge zeitnah zu bearbeiten und den Anteil unerledigter 
Fälle zu verringern.

Die Stadt Siegen sollte die Personalkennzahlen weiter 
fortschreiben. Bei einem anhaltenden Trend der Zunahme der 
unerledigten Fälle sollten gegensteuernde Maßnahmen ergriffen 
werden. Die in diesem Bericht aufgezeigten Möglichkeiten zur 
Beschleunigung der Verfahren sollten umgesetzt werden, um die 
Sachbearbeitung zu entlasten.

Fortlaufender Prozess

F5/E5.2 Bauaufsicht

23

Die Stadt Siegen sollte auch die Entwicklung der Fallzahlen der 
förmlichen Bauvoranfragen zur Personalbemessung fortschreiben 
um mögliche Fehlentwicklung frühzeitig zu erkennen und 
entgegenwirken zu können.

Fortlaufender Prozess

F6/E6 Bauaufsicht

23-26

Die Stadt Siegen hat mit der Einrichtung der Servicestelle Bauberatung gute 
Möglichkeiten geschaffen, sich umfassend rund ums das Thema Bauen zu 
informieren. Der Schwerpunkt der Beratung betrifft den 
bauplanungsrechtlichen Bereich. Teils wirken die technischen Bediensteten 
der Bauaufsicht bei der Klärung bauordnungsrechtlicher Fragen mit.

Die Stadt Siegen sollte die gebildeten Kennzahlen zu den 
Ablehnungen und zurückgenommenen Anträgen weiter 
fortschreiben und analysieren. Die Anzahl erfolgloser Anträge sollte 
möglichst geringgehalten werden.

Satz 1 erfolgt im Zuge der Digitalisierung. Satz 2 nicht nachvollziehbar.

F7/E7 Bauaufsicht

26-29

Durch uneinheitlich und unvollständige Datenerfassungen in der genutzten 
Software sind Gesamt- und Laufzeiten der Genehmigungsverfahren für die 
Bauaufsicht Siegen nicht abbildbar. Die Nutzung dieser Daten als Indikator 
für effektive Genehmigungsverfahren ist so nicht möglich. Die gesetzliche 
Berichtspflicht erfordert die durchschnittliche Verfahrensdauer zu 
ermitteln.

Die Stadt Siegen sollte mit ihrer eingesetzten Fachsoftware in der 
Lage sein, automatisierte Gesamt- und Laufzeiten zu ermitteln. 
Damit erhält sie die Grundlagen für die gesetzliche Berichtspflicht 
sowie Indikatoren für notwendige Steuerungsmaßnahmen. Sie 
sollte Vorgaben für eine einheitliche Datenerfassung erlassen. 
Erfolge der genutzten Optimierungspotenziale lassen sich an 
ermittelten Laufzeiten ablesen.

Erfolgt im Zuge der Digitalisierung

F8/E8 Bauaufsicht

29-30

Die Stadt Siegen hat bisher auf die Bildung von Kennzahlen und 
Festlegungen von Zielwerten verzichtet. Damit fehlen zum Teil Indikatoren 
für notwendige Steuerungsmaßnahmen.

Die Stadt Siegen sollte Zielwerte schriftlich definieren und deren 
Einhaltung mittels Kennzahlen in Form eines Soll-Ist-Vergleichs 
überprüfen. Dazu sollte sie mindestens die im Rahmen dieser 
Prüfung verwandten Kennzahlen fortschreiben. Für die 
automatisierte Auswertung sind einheitliche Dateieingaben 
notwendig.

Prozess kann starten, wenn 
sämtliche Vorarbeiten, 
vollständige Digitalisierung 
und Datenerfassung 
etabliert sind




